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 Veröffentlicht am 19.05.1994

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §245 Abs2;

BAO §245 Abs3;

Rechtssatz

Die Berufungsfrist eines Abgabep8ichtigen, der eine ihm vom Finanzamt nach Stellung eines Antrages gemäß § 245

Abs 2 BAO mitgeteilte Begründung nach wie vor für mangelhaft erachtet, ist ab der Mitteilung der Begründung durch

das Finanzamt nicht mehr gehemmt.
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